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(1) Arbeitsmittel sind alle Maschinen, Apparate, Werkzeuge, Geräte und Anlagen, die zur Benützung durch Bedienstete

vorgesehen sind. Zu den Arbeitsmitteln gehören insbesondere auch Beförderungsmittel zur Beförderung von

Personen oder Gütern, Aufzüge, Leitern, Gerüste, Dampfkessel, Druckbehälter, Feuerungsanlagen, Behälter, Silos,

Förderleitungen, kraftbetriebene Türen und Tore sowie Hub-, Kipp- und Rolltore.

(2) Als Benützung von Arbeitsmitteln gilt jede ein Arbeitsmittel betre>ende Tätigkeit (z. B. In- und Außerbetriebnahme,

Gebrauch, Transport, Instandsetzung und -haltung, Umbau, Wartung, Reinigung und dgl.).

(3) Der Dienstgeber muß sich bei allen vorhandenen Arbeitssto>en vergewissern, ob es sich um gefährliche

Arbeitssto>e handelt; er hat deshalb die Eigenschaften der Arbeitssto>e zu ermitteln und gefährliche Arbeitssto>e

nach ihren Eigenschaften einzustufen. Der Dienstgeber muß die Gefahren beurteilen, die mit dem Vorhandensein der

Arbeitsstoffe verbunden sein könnten.

(4) Beim Umgang mit Arbeitsstoffen ist folgendes zu gewährleisten:

1. die begrenzte Verwendung des Arbeitsstoffes am Arbeitsplatz,

2. die Begrenzung der Anzahl der Arbeitnehmer, die einer Belastung ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein könnten,

3. die Vorbeugung durch technische Maßnahmen,

4. die Festlegung von Grenzwerten sowie von Einzelheiten der Probenahme der Messung und der Bewertung der

Ergebnisse,

5. Schutzmaßnahmen unter Anwendung geeigneter Arbeitsprozesse und -methoden,

6. kollektive Schutzmaßnahmen,

7. individuelle Schutzmaßnahmen, wenn die Belastung nicht in vertretbarer Weise durch andere Mittel vermieden

werden kann,

8. die Anbringung von Warn- und Sicherheitskennzeichnungen,

9. die Führung von auf dem neuesten Stand zu haltenden Verzeichnissen über die Belastungswerte, von Listen der

Arbeitnehmer, die Arbeitsstoffen ausgesetzt sind, und von ärztlichen Unterlagen,

10. Vorkehrungen für Notfälle, die bei anormalen Belastungen zu treffen sind,

11. erforderlichenfalls, das begrenzte oder allgemeine Verbot der Verwendung des Arbeitssto>es in den Fällen, in

denen der Einsatz der anderen zur Verfügung stehenden Mittel keinen ausreichenden Schutz gewährleistet.

(5) Der Dienstgeber darf nur solche Arbeitsmittel und -stoffe zur Verfügung stellen, die

1. für die jeweilige Arbeit in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz geeignet sind oder zweckentsprechend

angepaßt werden und

2. den für sie geltenden Rechtsvorschriften über Sicherheits- oder Gesundheitsanforderungen entsprechen.

(6) Es dürfen nur Arbeitsmittel und -sto>e eingesetzt werden, die nach dem Stand der Technik die Sicherheit und

Gesundheit der Bediensteten so gering wie möglich gefährden.

(7) Wenn es nicht möglich ist, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Bediensteten bei der Benützung eines

Arbeitsmittels oder -sto>es in vollem Umfang zu gewährleisten, sind geeignete Maßnahmen zu tre>en, um die

Gefahren weitestgehend zu verringern, sowie erforderlichenfalls Not- und Rettungsmaßnahmen festzulegen.
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